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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Steuerzahlung und Geldkreislauf
Dietrich,Dickertmann, Trier

t
In den Berichten über die Entwicklung des Geldmarktes wird häufig beklagt, daß die Steuerzahlungen zu li
quiditätsmäßigen Engpässen geführt und die Zinsen auf dem Tagesgeldmarkt erhöht hätten. Auch sei 
durch die Steuerzahlungen eine stetige Entwicklung der Zentralbankgeldmenge beeinträchtigt. Welche 
Zahlungsvorgänge verbergen sich hinter den Steuerzahlungen? Wie sind die Beziehungen zwischen Steu
erzahlung und Geldkreislauf?

Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Frage, wie 
die für die Steuerzahlungen erforderlichen Mittel 
aufgebracht werden. Ansatzpunkt sind dabei die Steu

erschuldner, denen die Verpflichtung und die Haftung 
für die ordnungsgemäße Abführung der zu entrichten
den fälligen Steuern gesetzlich auferlegt ist’ . Steuer
schuldner sind bekanntlich die privaten Haushalte und/ 
oder die Unternehmen. Von beiden Zahlergruppen kön
nen die für die Steuerzahlung aufzubringenden Mittel 
aus Bargeldbeständen, aus Einlagen bei Kreditinstitu
ten oder aus für diesen Zweck bei Banken aufgenom
menen Krediten finanziert werden. Da fällige Steuern 
aufgrund veränderter organisatorischer Regelungen in 
den Finanzämtern heute nur noch sehr selten an den 
Kassen der zuständigen Steuergläubiger bar eingezahlt 
werden^, konzentrieren sich die folgenden Ausführun
gen auf die beiden anderen Finanzierungswege. Bei 
diesen ist jeweils mindestens eine Bank bzw. das Ban
kensystem in den Zahlungsvorgang unmittelbar einge
schaltet.

Die Vorstellung, daß Steuerzahlungen mit Krediten fi
nanziert werden, ist nicht ungewöhnlich. Wenn ein Un
ternehmen Lohn- und Gehaltszahlungen mittels 
Schuldaufnahme vorfinanziert, dürfte dies auch auf die 
abzuführende Lohnsteuer zutreffen. Auch bei der Ab- 
führungderUmsatzsteuer-gemäß§15Abs. 1 Umsatz
steuergesetz in der Regel nach den vereinbarten Ent
gelten berechnet® -  kann eine Vorfinanzierung bis zum 
Eingang des Entgeltes durch Kreditaufnahme erforder
lich werden.

Steuergläubiger sind generell die drei Gebietskörper
schaften -  der Bund, die Länder und die Gemeinden“*. 
Für diese Steuergläubiger gelten unterschiedliche ge
setzliche Bestimmungen für die Kontoführung:

Prof. Dr. Dietrich Dickertmann, 42, ist Inhaber des 
Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, insbesonde
re Finanzwissenschaft, an der Universität Trier

C Der Bund und die Länder sind aufgrund der Einla
genverpflichtung gemäß § 17 Satz 1 Bundesbankge
setz (BBkG) gehalten, ihre Konten bei der Bundesbank 
zu führen® ®. Das bedeutet, daß die an den Bund und an 
die Länder abzuführenden Steuerbeträge in Form von 
Zentralbankgeld zu bezahlen sind. Dieses Zentralbank
geld müssen die Kreditinstitute im Auftrag ihrer Einlage- 
und/oder Kreditkunden, die hier zugleich Steuerzahler 
sind, an die jeweiligen Steuergläubiger abführen.

□  Die Gemeinden lassen ihre Konten im allgemeinen 
von den örtlichen Sparkassen führen. Sie sind dazu auf
grund des kommunalen Haushaltsrechts und der Haus
haltssatzungen berechtigt und ermächtigt^, auf alle Fäl
le sind sie von der Einlagenverpflichtung gemäß § 17 
BBkG freigestellt®. Da die Sparkassen naturgemäß Mit
gliedsinstitute des Bankensystems sind, müssen die an 
die Kommunen zu entrichtenden Steuern nicht notwen
digerweise in Form von Zentralbankgeld bezahlt wer
den; sie können unter Umständen auch in Form von Gi- 
ralgeld entrichtet werden.

[ ] Ergänzend ist anzufügen, daß die Länder einen Teil 
ihrer Zahlungsmittel (Zahlungsvorgänge) über die je
weiligen Landesbanken/Staatsbanken disponieren 
können. Aufgrund von § 17 Satz 2 BBkG ist ihnen das im 
Rahmen bestimmter Höchstbeträge (sogenannte Glo
balkontingente) gestattet®. Werden Steuerzahlungen 
über die Landesbanken geleistet, so ergeben sich die

’ Abgestelli wird hier also allein auf den Zahlungsvorgang. Mögliche 
und tatsachliche Steuer-Überwalzungsvorgange bleiben ebenso unbe
achtet wie die Auswirkungen der Mittelabzüge auf die realw irtschaftli
chen Aktivitäten der Steuerzahler. Diese Fragen sind vor allem Gegen
stand der finanzwissenschaftlichen Steuerwirkungslehre: siehe dazu 
beispielsweise G. S c h m ö l d e r s ,  K. H. H a n s m e y e r :  A llge
meine Steuerlehre, 5. Aufl., Berlin 1980, S. 133 ff., N. A n d e l  : 
Finanzwissenschaft, Tübingen 1983, S. 126. Das von G, Schmölders 
und K, H- Hansmeyer vorgestellte Steuenwirkungsschema unterschei
det Signal-, Markt- und Preis- sowie Einkommenswirkungen, Die Markt- 
und Preiswirkungen werden der zweiten Phase, der sogenannten Zah
lungsphase, zugeordnet. Die mit der Zahlung der Steuern verbundenen 
Liquiditäts- und Zinseffekte als Markt- und Preiswirkungen auf dem 
Geld- und Kreditmarkt bleiben bei der W irkungsanalyse dann allerdings 
unberücksichtigt.

 ̂ Zumindest für das Jahr 1982 sind signifikante Verschiebungen in der 
Bargeldhaltung aufgrund der Steuerzahlungen an den sogenannten 
Steuerterminen nicht erkennbar.
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gleichen Effekte wie bei der Abwicklung der Steuerzah
lungen über die Sparkassen.

Mit den vorstehenden Abgrenzungen wird bereits an
gedeutet, daß die mit den Steuerzahlungen verbunde
nen unterschiedlichen Zahlungsströme und die von ih
nen ausgehenden Wirkungen auf den Geldkreislauf er
faßt werden können, wenn die Steuerzahlungen aus 
Einlagen bzw. aus Kreditaufnahmen an die verschiede
nen Steuergläubiger und ihre jeweiligen kontoführen
den Stellen miteinander kombiniert werden'®. Folgende 
Fälle sind dabei zu unterscheiden” :

□  Bei einer Steuerzahlung aus Einlagen an die Bun
desbank als kontoführende Stelle verlieren die Banken 
insgesamt Zentralbankgeld in Höhe des abzuführenden 
Steuerbetrages. Dieser Zentralbankgeldverlust vermin
dert sich allerdings um die Einsparungen beim Min- 
destreserve-Soll der Banken aufgrund des durch die 
Steuerzahlung bedingten Einlagenabzugs.

□  Bei einer Zahlung aus Einlagen an die örtliche Spar
kasse oder die regionale Landesbank verbleiben die 
Steuerbeträge als Einlagen im Bankensystem. Grund
sätzlich ändert sich nur die strukturelle Zusammenset
zung der Einlagen und der Einlagen-Inhaber: Bankein
lagen werden vom privaten Inhaber an den Fiskus 
transferiert. Veränderungen des umlaufenden Zentral
bankgeldes ergeben sich nur durch ein verändertes 
Mindestreserve-Soll, sofern die Art der Einlage sich än
dert (beispielsweise zu Lasten der Termin- und zugun
sten der Sichteinlage) und/oder wenn die Progressions
stufe der beteiligten Kreditinstitute für die Ermittlung des 
Mindestreserve-Solls nicht identisch ist’ .̂

□  Bei einer Finanzierung der abzuführenden Steuer
beträge aus Krediten muß die kreditgewährende Bank 
in Höhe des Kreditbetrages (= Steuerbetrag) Zentral-

 ̂ Zu den Ausnahmen -  Steuerentrichtung nach vereinnahmtem Entgelt 
-  siehe § 20 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz.

" Betrachtet werden hier zunächst nur d ie zahlungstechnischen Zu
sammenhänge im S inne der sogenannten Venvaltungshoheit. Die W ei
terleitung eines Teils der Steuereinnahmen im Rahmen des Großen 
Steuerverbundes (Finanzausgleich) bleibt vorerst unbeachtet.

 ̂ Zur Einlagenverpflichtung siehe A. O b e r h ä u s e r :  Die Zentral
bank als Geschäftsbank des Staates, in: Finanzarchiv, N. F. Bd. 28/ 
1969, s. 377 ff.; D. D i c k e r t m a n n ,  A. S i e d e n b e r g :  Instru
mentarium der Geldpolitik, 4. Aufl., Düsseldorf 1983 (erscheint dem 
nächst): A. L a c h e r ,  M.  T h i e r m e i e r :  Ist die Einlagenpolitik 
nach § 17 Bundesbankgesetz eine Fehlkonstruktion?, in; Der langfristi
ge Kredit, H. 15/1981, S. 476 ff.

® Nach H. I r m l e r :  Kreislauf der Bonner Milliarden, in: Wirtschafts- 
woche, Nr. 9/1977, S. 64, bildet d ie Einlagenpflicht, „d ie logische Ergän
zung“ zu § 20 Abs. 1 BBkG (Regelung der Kassenkreditgewährung).

'  Vgl. P. E i c h h o r n :  Liquiditätsplanung und Gelddisposition in ö f
fentlichen Haushalten, Baden-Baden 1974, S. 108 (Fußnote 14).

® Vgl. J, V. S p i n d l e r ,  W.  B e c k e r ,  O.-E. S t a r k e :  Die 
Deutsche Bundesbank, 4. Aufl., Stuttgart u. a. 1973, S. 360.

® Vgl. ebenda, S. 364.

bankgeld an die Bundesbank abführen. Der dadurch 
bewirkte Zentralbankgeldverlust ist größer als bei der 
Verminderung von Einlagen. Diesmal unterbleibt eine 
Freisetzung bei den Mindestreserven.

Insofern ist der Kredit einer Bank an einen Kreditneh
mer zum Zwecke der Steuerzahlung an den Bund und/ 
oder an ein Bundesland sowohl für die einzelne Bank 
als auch für das Bankensystem insgesamt der liquidi
tätsmäßig teuerste Kredit von allen anderen vergleich
baren Krediten.

□  Sind die kreditfinanzierten Steuern an eine Sparkas
se oder Landesbank zu entrichten, so hat das einen 
Verlust an freien Liquiditätsreserven für die zahlungs
empfangende Sparkasse/Landesbank und damit auch 
für das Bankensystem zur Folge, weil aufgrund der mit 
der Kreditgewährung verbundenen Giralgeldschöpfung 
und der daran anschließenden Steuerzahlung das Ein
lagenvolumen und damit das Mindestreserve-Soll 
steigt.

Ein Zwischenergebnis

Aus den vorstehenden Überlegungen folgt:

□  Art und Umfang der durch die Steuerzahlung ausge
lösten Zahlungsströme werden durch das von den Steu
erzahlern angewandte Finanzierungsverfahren einer
seits und durch die Art der Kontoverbindung des jeweili
gen Steuergläubigers andererseits bestimmt'^.

□  Dabei kommt es zu unterschiedlich hohen Verlusten 
des Bankensystems an Zentralbankgeld: Vom Geld
kreislauf sind die Steuerzahlungen relativ leicht zu ver
kraften, bei denen der Steuerzahler die zu entrichten
den Steuerbeträge aus Einlagen oder aus Krediten 
nimmt und auf Konten der Steuergläubiger bei Sparkas
sen oder Landesbanken transferiert. Weitaus stärker 
wird der Geldkreislauf dagegen belastet, wenn die Steu
ern aus Einlagen oder -  insbesondere -  aus Krediten

' ° Die Analyse der Wirkungen kann sich auf die verschiedenen monetä
ren Aggregate beziehen: beispielsweise also auf d ie „Zentralbankgeld
menge“ (in der Abgrenzung der Deutschen Bundesbank) oder auf die 
verschiedenen Geldm engenbegriffe M 1, M 2 oder M 3. Hier aber soll 
nur d ie Veränderung des umlaufenden Zentralbankgeldes erfaßt und 
bestimmt werden.

’ ' Notwendig werdende Refinanzierungen der Banken bzw. des Ban
kensystems bleiben zunächst unbeachtet: derartige Vorgänge werden 
im nachfolgenden Abschnitt in die Überlegungen einbezogen.

Zum Progressionsstaffelverfahren bei der M indestreserveermittlung 
siehe Deutsche Bundesbank (Hrsg.): Die Deutsche Bundesbank, Son
derdrucke Nr. 7, o. O. (Frankfurt) 1982, S. 56 f.; D. D i c k e r t 
m a n n ,  A. S i e d e n b e r g :  Instrumentarium der Geldpolitik, 
a.a.O.

Die hier in Einzelfälle unterteilten Finanzierungsverfahren und Zah
lungswege kommen tatsächlich in allen ihren Erscheinungsformen 
gleichzeitig zum Tragen. Uber ihre jeweilige strukturelle Zusammenset
zung sind zwar plausible Annahmen möglich; die tatsächlichen Verhält
nisse sind aber wegen mangelnder statistischer Unterlagen nicht im e in
zelnen nachweisbar.
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Stammen und auf Konten der Steuergläubiger bei der 
Bundesbank überwiesen werden. Die einzelnen Institu
te bzw. Institutgruppen sind davon -  das ist ergänzend 
anzufügen -  in Abhängigkeit von ihrer jeweiligen Kun
denstruktur (und damit Steuerzahler-Struktur) in unter
schiedlichem f^aße betroffen’ "*.

□  Die einzelne Bank bzw. das Bankensystem ist kaum 
in der Lage, den für die Steuerzahlungen insgesamt je
weils erforderlichen Zentralbankgeldbedarf aus vorhan
denen Überschußguthaben zu decken. Da die Über
schußguthaben wegen ihrer Unverzinslichkeit so nied
rig wie möglich gehalten werden, sehen sich die Kredit
institute im Regelfall veranlaßt, auf die Refinanzierungs
möglichkeiten des Geldmarktes zum Zwecke des 
bankeninternen Liquiditätsausgleichs und/oder auf die 
Refinanzierungsmöglichkeiten der Bundesbank mit der 
Folge der Zentralbankgeldschöpfung zurückzugreifen.

Soweit es zu einer Umschichtung von verfügbaren 
Zentralbankgeldern aufgrund der veränderten Nachfra
gebedingungen bei unverändertem Angebot auf dem 
Tagesgeldmarkt kommt, sind steigende Zinssätze auf 
diesem Markt unvermeidlich. Wenn der Geldmarkt je
doch nicht in einem ausreichenden Maße zu angemes
senen Konditionen Zentralbankgeld bereitstellen kann, 
werden die Banken in erster Linie Lombardkredite und 
erst an zweiter Stelle Rediskontkredite in Anspruch neh
men’®, um die sich auftuende Zentralbankgeld-Lücke 
zu schließen’®.

Möglicherweise leisten die Banken die notwendigen 
Zahlungen zunächst auch „nur“ zu Lasten ihrer Min- 
destreserve-Guthaben (Ist-Reserve), weil diese auf
grund des Verfahrens bei der Mindestreserveberech
nung das Reserve-Soll vorübergehend unterschreiten 
können. Allerdings wird damit das Problem der Zentral
bankgeldversorgung nur auf den Termin der Erfüllung 
des Reserve-Solls verschoben, weil spätestens zum 
Monatsende eine Auffüllung der Zentralbankgeld-Gut
haben geboten ist, um der Mindestreserveverpflichtung 
zu entsprechen. Die Kreditinstitute rechnen unter Um
ständen dann damit, daß die Bundesbank den Banken 
vorübergehend die Mittel zur Verfügung stellen wird, die 
sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen benötigen -  unter 
Umständen zu veränderten Refinanzierungskosten.

Festzustellen bleibt: Soweit die erforderlichen Zen
tralbankgelder aus Überschußguthaben der überwei
senden Banken stammen, handelt es sich „nur“ um ei
nen Gläubigerwechsel beim umlaufenden Zentralbank-

geld mit entsprechenden Stillegungseffekten, wenn 
Zentralbankkonten und/oder die Mindestreservever
pflichtungen berührt sind. Wird jedoch sofort oder spä
ter Sekundär-Liquidität zur Deckung des erhöhten Zen
tralbankgeldbedarfs für Refinanzierungszwecke einge
setzt, so kommt es uno actu zu einer Zentralbankgeld
schöpfung und -Stillegung; die Zentralbankgeldversor
gung bleibt insofern unverändert. Allerdings vermindern 
sich dadurch die verfügbaren Überschußguthaben und/ 
oder die Sekundärliquidität der Banken; der Liquiditäts
status des Bankensystems verschlechtert sich. Diese 
Statusverschlechterung wird erst im Falle der Veraus
gabung der Steuereinnahmen durch die Steuergläubi
ger zu Lasten ihrer Bundesbank-Konten rückgängig ge
macht. Ein solches „Hin und Her“ von Zentralbankgel
dern zwischen dem Bankensystem und der Bundes
bank aufgrund der Steuerzahlungen und der daran an
schließenden Verausgabung der Steuermittel durch die 
Steuergläubiger ist mit dem Vorgang von Ebbe und Flut 
durchaus vergleichbar’ ,̂ wenngleich hier ein anderer 
Rhythmus erkennbar wird als dort -  wie nachfolgend zu 
zeigen sein wird.

Umfang und Rhythmus der Zahlungsströme

Welche Bedeutung den Steuerzahlungen innerhalb 
des Geldkreislaufes zuzumessen ist, zeigen zunächst 
folgende Zahlenangaben: Im Jahre 1982 standen den 
Steuereinnahmen des Bundes und der Länder (hier al
so ohne die der Gemeinden) in Höhe von rund 315 Mrd. 
DM ein Bargeldumlauf (ohne Kassenbestände der Kre
ditinstitute) in Höhe von rund 89 Mrd. DM (Ende 1982) 
und Sichteinlagen der inländischen Nichtbanken in Hö
he von rund 184 Mrd. DM (Ende 1982) gegenüber.

Derartige Angaben gewinnen an Aussagekraft, wenn 
die Volumina der durch Steuerzahlungen veranlaßten 
Zahlungsströme einmal für den Verlauf eines Jahres 
geprüft werden. Zu diesem Zweck ist zunächst zu fra
gen, welche Steuern berücksichtigt werden sollen, von

Vgl. L, M ü I h a u p t : Die währungs- und wettbewerbspolitische 
Problematik des gegenwärtigen Steuereinzugs, in; Zeitschrift für das 
gesamte Kreditwesen, H. 10/1970, S. 430 f f ;  A, L a c h e r ,  M, 
T  h i e r m e i e r : Ist die Einlagenpolitik. . a.a.O., S, 478.

Der Lombardkredit wird in diesem Fall von den Banken trotz der hö
heren Kosten bevorzugt, well er täglich zurückgezahlt werden kann, 
wahrend Rediskontkredite nur im Rahmen der W echselfä lligkeit „ab
schmelzen" {Selbstliquidation). Da d ie öffentlichen Hände im Regelfall 
jedoch die Mittel aus den Steuereinnahmen schnell w ieder verausga
ben -  maßgeblich ist hier die Zahlung in Zentralbankgeld kommt es zu 
dem erm ittelten Zentralbankgeldverlust nur für wenige Tage der Kas
sendisposition, Aufgrund dieses Erfahrungstatbestandes lohnt es nicht, 
Refinanzierungskredite länger als unbedingt nötig aufzunehmen.

In diesem Fall entstehen dabei Refinanzierungskosten des Banken
systems, denen -  soweit der Geldmarkt betroffen ist -  auch Zinseinnah
men gegenüberstehen. W ird die Bundesbank als Refinanzierungsquel
le in Anspruch genommen, erhöhen sich ihre Zinseinnahmen, die im 
Falle e iner Gewinnausschüttung dem Bund zugute kommen.

H. I r m l e r :  Kreislauf der Bonner Milliarden, a.a.O., S. 64, spricht 
in diesem Zusammenhang vom , Atm en' der öffentlichen Konten“ .

Die zuvor vernachlässigte Regelung des Steuerverbundes wird nun 
also in die Betrachtung einbezogen.
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welchen Gebietskörperschaften diese Steuern verwal
tet werden -  die Venwaltungshoheit ist bestimmend für 
die Kontoführung -  und welchen Steuergläubigern die
se Steuereinnahmen aufgrund der Ertragshoheit letzt
lich zustehen'®. Die Auswahl der in Frage kommenden 
Steuern orientiert sich an ihrem kassenmäßigen Auf
kommen: Die aufkommensstärksten Steuern und die je
weiligen Verwaltungs- und Ertragshoheiten sind der Ta
belle zu entnehmen. Dazu sind ergänzend folgende Un
terschiede zu kennzeichnen:

□  Soweit die Steuereinnahmen nur einem Steuergläu
biger zustehen, verlaufen die Zahlungsströme in den 
oben dargestellten Bahnen.

□  Handelt es sich um Steuereinnahmen, die zwischen 
dem Bund und den Ländern aufgeteilt werden, so 
kommt es lediglich zu Umbuchungen auf Zentralbank- 
Konten, wenn von Dispositionen über Konten der jewei
ligen Landesbanken einmal abgesehen wird. Ein sol
cher „Passivtausch“ in der Notenbank-Bilanz hat keine 
Auswirkungen auf den Geldkreislauf.

□  Soweit es sich um Steuereinnahmen handelt, die 
zwischen dem Bund/den Ländern einerseits und den 
Gemeinden andererseits verrechnet werden, sind fol
gende Wirkungen auf den Geldkreislauf zu unterschei
den: Zahlen die Länder (der Bund) Steuereinnahmen- 
Anteile an die Gemeinden, so wird das dem Geldkreis
lauf zuvor entzogene Zentralbankgeld wieder zuge
führt. Haben dagegen die Gemeinden Steuereinnah- 
men-Anteile an die Länder (den Bund) abzuführen, so 
wird unter Umständen dem Geldkreislauf Zentralbank
geld entzogen. Dieser Zentralbankgeldverlust wird al
lerdings nicht wirksam, wenn die Sparkassen die Über
weisung auf Länderkonten bei den jeweiligen Landes
banken veranlassen -  wovon in der Regel wohl auszu
gehen ist.

Wann ceteris paribus innerhalb einer Budgetperiode 
mit besonderen Belastungen des Geldkreislaufs zu 
rechnen ist, hängt von den Fälligkeitsterminen der ein
zelnen Steuern und dem jeweiligen Steueraufkommen 
ab. Die Termine für die Fälligkeit der einzelnen Steuern 
sind in den Steuergesetzen -  nach fiskalischen und ver
waltungstechnischen Kriterien-geregelt. Liquiditätspo
litische Aspekte -  insbesondere mit Blick auf den mone
tären Systemzusammenhang -  wurden und werden da
bei wohl weniger beachtet.

Den jeweiligen Steuergesetzen ist zu entnehmen, 
daß die Lohnsteuer sowie die Umsatz- und die Einfuhr
umsatzsteuer monatlich zu bezahlen sind. Vierteljähr
lich sind die veranlagte Einkommensteuer, die Körper
schaftsteuer, die Vermögensteuer, die Gewerbesteuer 
und die Grundsteuer zu entrichten. Besondere Rege
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lungen gelten für die Kraftfahrzeug-, die Mineralöl- und 
die Tabaksteuer.

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Stichtage häu
fen sich die Steuerzahlungen insbesondere um folgen
de Termine. Um den

□  sogenannten ersten kleinen Steuertermin um den 
10. 1./10. 4./10. 7. und 10. 10. herum mit folgenden 
Steuern: Lohn-, Umsatz-, Einfuhrumsatz-, Mineralöl- 
und Tabaksteuer;

Aufkommensstärkste Steuern 1982

Steuerarl Aufl<om- Anteil in Venwaltungs- Ertrags
m enin % des Ge- kompetenz kompetenz
Mrd. DM samt-

steuerauf-
kommens

(1) Lohnsteuer 123,4 32,7 Länder 
(I.A. des 
Bundes)

Bund/Länder/
Gemeinden
42,5:42,5:15

(2) Umsatz
steuer 53,7 14,2 dto. Bund/Länder^

67,5:32,5

(3) Einfuhrum
satzsteuer 44,0 11,6 Bund (Zoll)' Bund/Länder^

67,5:32,5

(4) Veranlagte
Einl<ommen-
Steuer 30,6 8,1 Länder 

(i. A. des 
Bundes)

Bund/Länder/
Gemeinden
42,5:42,5:15

(5) Gewerbe
steuer 26,1 6.9 Länder/Ge

meinden
Gemeinden/ 
Länder/Bund 
ca. 73:13,5:13,5-

(6) M ineralöl
steuer 22,8 6,0 Bund (Zoll) Bund

(7) Körper-
schaftsteuet 21,5 5,7 Länder

(i.A .des
Bundes)

Bund/Länder
50:50

(8) Tabal<steuer 12,2 3,2 Bund (Zoll) Bund

(9) Kraftfahr
zeugsteuer 6,7 1,7 Länder Länder

(10) Grund
steuern 6,3 1.6 Länder/Ge

meinden
Gemeinden

(11) Vermögen
steuer 5,0 1.3 Länder Länder

(12) Kapitaler
tragsteuer 4,7 1,2 Länder

(i.A .des
Bundes)

Bund/Länder
50:50

(13) Branntwein
abgaben 4,3 1,1 Bund (Zoll) Bund

Summe der 
h ie rau fge
führten
Steuern 361,3 95.3
Gesam t
steuerein
nahmen 378,7" 100

’ Änderung ist vorgesehen: danach werden die Finanzämter zuständig 
sein;  ̂ 1983 =  66.5:33,5; 1984/85 =  65.5:34.5;^ sogenannte Gewerbe
steuerumlage; Finanzbericht 1984, S. 206.
Q u e l l e :  Zusammengestellt nach Monatsberichte der Deutschen 
Bundesbank, Nr. 5/1983, S. 62*; Bundesministerium der Finanzen 
(Hrsg.): Unsere Steuern von A-Z, Bonn 1982, S. 32 ff.
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□ sogenannten (zweiten) kleinen Steuertermin um den 
15.2./15.5./15.8. und 15.11. herum mit den gerade ge
nannten Steuern und zusätzlich mit der Vermögen-, Ge
werbe- und Grundsteuer;

□  sogenannten großen Steuertermin um den 10.3./10. 
6./IO. 9. und 10. 12. herum mit den unter dem ersten 
kleinen Steuertermin genannten Steuern und zusätzlich 
mit der veranlagten Einkommensteuer und mit der Kör
perschaftsteuer.

Die Zahlungsströme

Werden nach diesen Vorüberlegungen nun die jewei
ligen Steuerzahlungen mit den Steuerterminen zusam
mengebracht, so wird das Ausmaß der feststellbaren 
Zahlungsströme erkennbar und erklärlich: Wenn die 
Steuerzahlungen an den Bund und die Länder hier we
gen der identischen Wirkungen zusammengefaßt wer
den und wenn die mit den Gemeinden in Verbindung zu 
bringenden Zahlungsströme wegen ihrer geringeren 
Bedeutung einmal unbeachtet bleiben, ergeben sich fol
gende Feststellungen’®:

□  Erstens: Die Steuerzahlungen erreichen in den ein
zelnen Monaten eines Jahres beträchtliche Größenord
nungen.

□  Zweitens: Die Steuereinnahmen weisen im Laufe 
des Jahres bemerkenswerte Schwankungen auf. Im 
Jahre 1982 lagen sie z. B. zwischen 21,6 Mrd. DM 
(April) und 48,4 Mrd. DM (Dezember). Das ergibt eine 
Bandbreite von rd. 26,8 Mrd. DM.

□  Drittens: Maßgeblich für diese große Bandbreite sind 
vor allem die Steuerzahlungen an den großen Steuer
terminen. Das Steueraufkommensprofil (siehe Abbil
dung 1) mit den vier Spitzen in den Monaten März, Juni, 
September und Dezember macht das nur allzu deut
lich, auch wenn der Darstellung nur die Monatswerte 
und nicht die Beträge an den sogenannten Bankstichta
gen oder an den konkreten Fälligkeitsterminen zugrun
de gelegt sind.

□  Viertens: Dieses Aufkommensprofil findet eine ge
wisse Parallele in den jeweiligen Kontoständen der Ein
lagen des Bundes und der Länder bei der Bundesbank 
(siehe Abbildung 2^°). Es zeigt sich, daß die Kontostän
de -  hier auf die Bankstichtage des Jahres 1982 bezo
gen -  Größenordnungen zwischen 440 Mill. DM (Janu
ar) und 14,8 Mrd. DM (Okt.) erreichen. Das entspricht 
einer Bandbreite von immerhin rund 14,4 Mrd. DM. Auf-

Abbildung 1
Aufl(ommensprofile der Steuereinnahmen des 

Bundes und der Länder 1982

LöfKlerst̂ em (1)
  BurvSessteu^n (21
  Burides- ufKl Ländersteuem (3)
 Umsatzsteuw (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer) (4)

 E inkom m ^stm jem  (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer.
Kapitalertrag-, Körperaihaftsteuer) (5)
Gemetnsc^affliche Stem m  des Bun<tes und der Lander
(ohne Gwwerbest^em  und EG-Zölie) -  mit verändertem Maßstab -  (6)

Q u e l l e :  Zusammengestellt nach: M onatsberichte der Deutschen 
Bundesbank, Nr. 5/1983, S. 62* (VII 5. und 6.)

Abbildung 2 
Einlagen des Bundes und der Länder bei der 

OM Deutschen Bundesbank 1982

Vergleichbare Feststellungen gelten im übrigen für die vorhergehen
den Jahre, was hier nicht nachgewiesen werden soll. Sie werden vor
aussichtlich auch in den kommenden Jahren gelten. Es handelt sich hier 
also nicht -  um einen solchen Einwand vorwegzunehmen -  um ein Ein- 
zelergebnls, sondern um ein im Jahresverlauf naturgemäß modifiziertes 
Regelergebnis. Die Verrechnungen zwischen den Gebietskörperschaf
ten können hier nicht nachvollzogen werden, weil die fraglichen Leistun
gen den Bundesbank-Statistiken nicht entnommen werden können,

“  Zu bedenken ist, daß es sich bei den ausgewiesenen Kontoständen 
um Saldogrößen von Einnahmen und Ausgaben handelt. Über diese 
Konten werden überdies nicht nur die Steuereinnahmen und anschlie
ßend die „dazu gehörigen“ Ausgatjen abgewickelt, sondern auch alle 
weiteren Kassendispositionen. Das gilt beispielsweise in t>esonderem 
Maße für die mit der Schuldaufnahme und der Schuldentilgung verbun
denen Zahlungsströme. Ergänzend ist zudem ein Blick auf d ie bei der 
Bundesbank gegebenenfalls in Anspruch genommenen Kassenkredite 
zu werfen; siehe dazu D. D i c k e r t m a n n ,  K. D.  D i l l e r :  Miß
bräuchliche Finanzierung von Bundesausgaben durch Notenbankkre
dit?, in: W IRTSCHAFTSDIENST. 63. Jg. (1983), H. 4, S. 191 ff.

Q u e l l e :  Zusammengestellt nach: Geschäftsbericht der Deutschen 
Bundesbank 1982, S. 149.
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fällig dabei ist, daß die Kassenbestände von Bund und 
Ländern bei der Bundesbank zum Jahresende mit rund 
1 Mrd. DM einen sehr niedrigen Stand haben, obwohl 
die Steuerzahlungen gerade im Dezember ihren Jah
reshöchstwert erreichen. Dieser Tatbestand erklärt sich 
wohl aus dem bekannten „Dezemberfieber“ öffentlicher 
Ven/valtungen^’ , das die Deutsche Bundesbank dezent 
als „saisonale ,Auskehrung‘ der öffentlichen Kassen“^̂  
bezeichnet.

Aus alledem folgt: Der Geldkreislauf wird wegen des 
praktizierten Verfahrens der Steuerzahlung in besonde
rem Maße belastet. Obwohl die Banken aufgrund lang
jähriger Erfahrungen ihre Liquiditätsdispositionen routi
nemäßig auf die kleinen und großen Steuertermine ein
zustellen versuchen, können sie sich nicht immer und 
mit einem ausreichenden Volumen auf derartige Trans
aktionen und die dabei wirksam werdenden Zentral
bankgeldverluste vorbereiten, weil Art und Umfang der 
Dispositionen ihrer Kunden als Steuerzahler und auch 
Zeitpunkt und Umfang der Rückflüsse von den öffentli
chen Konten schwer abzuschätzen sind. Es kommt des
wegen häufig zu den eingangs erwähnten Spannungen 
auf dem Geldmarkt^^.

Als weitere Konsequenz ist die Bundesbank gegebe
nenfalls gezwungen, ihre Liquiditätspolitik auf die not
wendig werdende Refinanzierung der Banken auszu
richten und/oder marktmäßige Entwicklungen der Liqui
ditätsauflockerung zu tolerieren, um stärkere Friktionen 
bei der Zentralbankgeldversorgung und auf dem Geld
markt zu vermeiden^“*. Und im Anschluß daran muß die 
Bundesbank nach der Verausgabung der Steuermittel 
durch die öffentlichen Haushalte unter Umständen liqui- 
ditätsabschöpfende Maßnahmen durchsetzen, um eine 
unenwünschte Ausweitung der Zentralbankgeldversor
gung zu begrenzen und um das angestrebte Ziel des 
Zentralbankgeldmengenwachstums nicht zu gefähr
den.

Siehe dazu K. D. D i 11 e r : Ängste und Tricl<s der Venwaltung, in: 
W irlschaftswoche, Nr. 13/1982, S. 82.

Geschäftsbericht der Deutschen Bundesbanl< für das Jahr 1979,
8 .23 .

Daran ändern auch erkennbare, zur Steuerzahlung zeitweilig gegen
läufige Entwicklungen beim Bargeldumlauf kaum etwas; siehe ergän
zend W estdeutsche Landesbank (Hrsg.): E in lagep flich t-S tö rfakto r am 
Geldmarkt, W estLB-lnformationen, Nr. 3/1978, 8. 16. Hinzuweisen ist 
auf die geringere Schwankungsbreite beim Bargeldumlauf: Im Jahre 
1982 betrug sie 12,3 l^rd. DM bei einem Niedrigststand von 86,5 Mrd. 
DM (23. 2. 1982) und einem Höchststand von 98,8 Mrd. DM (7. 12. 
1982); siehe auch Geschäftsbericht der Deutschen Bundesbank 1982, 
S. 150.

Vgl. K. A n d r e a s :  Zeitgemäße Liquiditätspolitik -  eine Heraus
forderung zur Kooperation, in: Deutsche Bundesbank, Auszüge aus 
Presseartikeln, Nr. 78/1982, S. 6 tf.; Geschäftsbericht der Deutschen 
Bundesbank für das Jahr 1975, 8. 12 f.

“  L. G l e s k e :  Internationale und deutsche W ährungsprobleme, in: 
Deutsche Bundesbank, Auszüge aus Presseartikeln, Nr. 53/1981, 8. 3.

In solchen Fällen wird die Bundesbank veranlaßt, den 
eingeschlagenen Kurs einer am Ziel der stetigen Aus
weitung der Zentralbankgeldmenge ausgerichteten 
Geldpolitik zumindest vorübergehend zu verlassen -  
was Fehlinterpretationen der monetären Lage bei den 
betroffenen Wirtschaftssubjekten und infolgedessen 
dann auch monetäre Fehlentwicklungen zur Folge ha
ben kann; „Rasch aufeinanderfolgende Fluktuationen 
der Geldmarktzinsen können . . .  die Grundtendenz der 
Geldpolitik verschleiern und zu Reaktionen an den 
Märkten führen, die den Zielen der Geldpolitik entge
gengesetzt sind“ ®̂. Geldpolitisch gesehen sind die mit 
den Schwankungen der öffentlichen Zentralbankgutha
ben „verbundenen Veränderungen der verschiedenen 
Geldmengenaggregate, der Bankenliquidität und meist 
auch der Geldmarktzins eher willkürlich und störend zu 
nennen.“ ®̂

Aus dieser Sicht sind also die von den Steuerzahlun
gen ausgehenden Zahlungsströme geldpolitisch ohne 
Sinn und Zweck. Eine effizientere Geldpolitik wird mit 
der Einlagenverpflichtung gemäß § 17 BBkG unter den 
veränderten Bedingungen einer Zentralbankgeldmen- 
gen-Steuerung offensichtlich nicht bewirkt: „Dieser 
Mangel an quantitativer und zeitlicher Präzision, der z. 
B. in der nach den großen Steuerterminen mehr oder 
weniger zwangsläufig ohne Rücksicht auf die wäh
rungspolitische Lage eintretenden Stillegung großer 
Summen öffentlicher Gelder deutlich wird, ist eine nicht 
zu übersehende Schwäche der in § 17 getroffenen Re
g e l u n g . G e r a d e  mit dem Effizienzargument wurde 
aber die Einlagenverpflichtung in der Vergangenheit im
mer wieder begründet.^®

Reformüberlegungen

Unter diesen Umständen verwundert es nicht, daß es 
zahlreiche Vorschläge gibt, die bisherige Praxis der 
Steuerzahler zukünftig veränderten Regeln zu unter
werfen^®: Zum einen gehen die Reformvorstellungen

O. I s s i n g : Einführung in die Geldpolitik, München 1981, 8. 98.

J. V. 8  p i n d 1 e r , W. B e c k e r , O.-E. S t a r k e ;  Die Deut
sche Bundesbank, a.a.O., S. 357.

Danach liegt „der Zweck der Einlagenverpflichtung. . .  darin, zu ver
hindern, daß durch die Einlegung dieser Gelder bei den Geschäftsban
ken deren Kreditschöpfungskapazität gesteigert w ird“ , ebenda, 8 .3 5 7 . 
Siehe ergänzend A. O b e r h ä u s e r :  Die Zentralbank. . ., a.a.O., 8. 
378; H. I r m l e r :  Kreislauf der Bonner Milliarden, a.a.O., 8 . 64 ff.

*  Siehe dazu auch A. O b e r h ä u s e r :  Die Zentralbank. . ., a.a.O., 
s. 384 ff., 399; L. M ü I h a u p t : Die währungs- und wettbewerbspoli
tische Problematik. . ., a.a.O., 8 . 433; W estdeutsche Landesbank 
(Hrsg.): E inlagepflicht -  Störfaktor am Geldmarkt, a.a.O., 8 .1 6 ; H. F r  i- 
d e r i c h s : Der Staat als Kunde der Banken, in: Börsen-Zeitung v. 
2 4 .3 .1979 , abgedr. in: Deutsche Bundesbank, Auszüge aus Pressear
tikeln, Nr. 22/1979, S. 12;H. G r a f  v .  S c h w e r i n :  Die Verfeine
rung des währungs- und konjunkturpolitischen Instrumentariums, in: 
Der langfristige Kredit, H. 14/1977, S. 468 ff.; A. L a c h e r ,  M. 
T  h i e r m e i e r : Ist die E in lagenpo litik .. ., a.a.O., S. 479; sowie H. 
I r m l e r :  Kreislauf der Bonner Milliarden, a.a.O., S. 66 ff.
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davon aus, das Zahlungssystenn selbst durch eine Auf
hebung der Einlagenverpflichtung gemäß § 17 BBkG zu 
verändern“ . Danach sollen die Steuereinnahmen nicht 
mehr zentral bei der Bundesbank angesammelt wer
den; sie sollen statt dessen zumindest mit dem übenwie
genden Teil dezentral auf öffentlichen Konten bei den 
Kreditinstituten/im Bankensystem belassen werden®’ . 
Auf diese Weise würden die Zahlungsströme zur und 
von der Notenbank und damit auch die kostentreiben
den Refinanzierungen der Banken über den Geldmarkt 
und/oder über die Notenbank auf ein Minimum be
grenzt.

Der Verwirklichung eines solchen Vorschlags stehen 
allerdings folgende Bedenken entgegen: Fraglich ist, ob 
die Verteilung der öffentlichen Mittel auf die Konten bei 
verschiedenen Kreditinstituten nach marktmäßigen Kri
terien so organisiert werden kann, daß Wettbewerbs
verzerrungen ebenso vermieden werden können wie zu 
hohe Kosten bei der Abwicklung des Verfahrens. Zu
dem müßte auch das Risiko einer eventuellen Nicht
rückzahlung ausstehender Steuer-Einlagen in die Dis
positionen einbezogen werden®^. Ferner müßte geprüft 
werden, ob dadurch nicht die Kassentransaktionen der 
öffentlichen Haushalte erschwert werden, selbst wenn 
eine laufende Kontenübersicht mit Hilfe eines Compu
ter-Verbundsystems sichergestellt würde. Die insge

*  Diese institutioneile Änderung ist nicht mit der Rückschleusung öf
fentlicher Einlagen durch die Bundesbank im Rahmen der E inlagenpoli
tik gemäß § 17 BBkG zu verwechseln. Das Instrument der E inlagenpoli
tik ginge durch eine solche Änderung grundsätzlich nicht verloren: Ver
ändert w ird die erste Einsatzrichtung; statt einer bisher zunächst w irk
sam werdenden Liquiditätsauflockerung durch eine Änlage öffentlicher 
Gelder im Bankensystem würde nach der Gesetzesänderung zuerst e i
ne Liquiditätsverknappung aufgrund eines Einlagenabzuges aus dem 
Geldkreislauf wirksam werden.

”  Unberührt davon blieben die Vorschriften nach dem Stabilitäts- und 
W achstumsgesetz über die Bildung von Rücklagen des Bundes/der 
Länder bei der Bundesbank aus stabilitätspolitischen Gründen.

® Siehe ergänzend § 43 Abs. 2 Bundeshaushaltsordnung; P. E i c h 
h o r n :  Liquiditätsplanung und Gelddisposition in öffentlichen Haus
halten, Baden-Baden 1974.

samt erzielten Vorteile für eine Verstetigung der Zentral- 
bankgeldmengen-Steuerung müßten folglich gegen die 
dadurch in Kauf zu nehmenden Nachteile beim Kassen- 
Management abgewogen werden. Und dabei ist 
schließlich zu bedenken, daß eine derartige Reform nur 
durch eine Änderung des § 17 BBkG möglich wäre. Eine 
Novellierung des Bundesbankgesetzes wird jedoch von 
vielen Beobachtern monetärer Entwicklungen für nicht 
sinnvoll erachtet: Sie befürchten, daß damit der Einstieg 
in eine generelle Überarbeitung des gut fünfundzwanzig 
Jahre alten Bundesbankgesetzes geschaffen würde, 
was unter Umständen beträchtliche Aufweichungen 
des geltenden Gesetzes und entsprechende Erosions
erscheinungen für die Effizienz der monetären Steue
rung zur Folge haben könnte.

Andere Reformüberlegungen stellen unter Beibehal
tung der Einlagenverpflichtung darauf ab, die Bandbrei
te der Belastungsschwankungen zu vermindern. Ge
dacht wird beispielsweise daran,

□  die jetzt noch zusammenfallenden Steuertermine für 
die Einkommensteuer und Körperschaftsteuer vonein
ander zu trennen,

□  den Rhythmus der Steuertermine mit vierteljährli
chem Zahlungsmodus neu festzusetzen und statt des
sen eine zweimonatliche Zahlungsweise vorzunehmen 
oder

□  die Steuertermine nach Steuerzahlungen der Unter
nehmen und nach Steuerzahlungen der privaten Haus
halte auszurichten.

Derartige Änderungen müßten unter Abstimmung mit 
den Verbänden der betroffenen Steuerzahler und der 
Kreditwirtschaft relativ leicht durchgeführt werden kön
nen. Vermutlich verspricht dieser Ansatz eher eine Ver
besserung der gegenwärtigen unbefriedigenden Sach
lage als eine Aufhebung der Einlagenverpflichtung ge
mäß § 17 BBkG.
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